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Benützungsanweisungen

Für die Benützung des Custorhauses hat der Gemeinderat am 12. Juni 2007 folgende Anweisungen erlassen:

Benützung

Das Custorhaus wird für folgende Zwecke zur Verfügung gestellt:


a) Trauungslokal
b) Kulturveranstaltungen
c) Kleinkunst im Rahmen von Kulturprogrammen der Gemeinde
d) Ausstellungen
e) Interne- und Externe Kurse, Schulungen
f) besondere Veranstaltungen (z.B. Klassenzusammenkunft, Vereinsanlässe, Jubiläumsfeiern etc.)


Die Bewilligung zur Benützung kann verweigert werden, sofern die Gefahr besteht, dass Ruhe, Sicherheit und/oder Ordnung nicht gewährleistet werden können. Im Zweifelsfall entscheidet der Gemeindepräsident über Erteilung oder Verweigerung der Benützungsbewilligung.

Bedienung und Benützung sämtlicher Einrichtungen

Nur im Beisein oder mit ausdrücklicher Erlaubnis des Abwarts, der die verantwortlichen Personen instruieren wird.

Es ist nicht gestattet, irgendwelche Einrichtungsgegenstände ausserhalb des dafür bestimmten Standorts zu benützen.

Es dürfen auch keinerlei zusätzliche Geräte installiert werden, sofern dies in der Bewilligung nicht erwähnt ist oder der Abwart nicht ausdrücklich erlaubt hat.

In sämtlichen Räumen gilt ein absolutes Rauchverbot

Dekoration
Diese darf die Gebäulichkeiten nicht beschädigen. Sie ist in jedem Fall mit dem Abwart abzusprechen.


Reinigung
Hat nach Anweisungen des Abwarts zu erfolgen. Andernfalls werden entstehende Kosten vollumfänglich in Rechnung gestellt.

Für das Versorgen des Mobiliars gelten die vorstehenden Anweisen betreffend Bedienung und Benützung.

Übernahme und Rückgabe
Erfolgen im Beisein des Abwarts und der Verantwortlichen der benützenden Vereine und Organisationen.

Polizeistunde
Ist absolut einzuhalten.

Immissionen
Jede lärmende Unterhaltung, durch welche die Sonntags- oder Nachtruhe der Nachbarschaft gestört wird, ist zu unterlassen.

Sicherheit
Die Anordnungen der Gemeindefeuerpolizei sind strikte zu beachten.

Haftung
Der Veranstalter ist für alle Schäden an Anlagen und Mobiliar, die auf seine Benützung zurückzuführen sind, haftbar. Fehlendes Material, Geschirr, Mobiliar usw. ist vom Veranstalter zu bezahlen. Die Veranstalter haben, eine ausreichende Haftpflichtversicherung für Schäden gegenüber der Gemeinde abzuschliessen.

Parkplatz
Vor dem Custorhaus stehen wenige Parkplätze für das Parking zur Verfügung. Es ist untersagt auf den Parkplätzen im umliegenden Quartier zu parkieren. Weitere Parkplätze stehen beim Dorftreff zur Verfügung.

Zu- und Wegfahrten zum Custorhaus und Custorweg müssen in jeder Situation gewährleistet werden.

Reservationen

Die Vergabe des Custorhauses richtet sich nach der Reihenfolge der Reservierungen. Einheimische Anfragen haben in der Regel Vorrang. Die Reservationen werden beim Empfang der Gemeindeverwaltung entgegengenommen. (Tel. 055 286 13 26, Frau Helen Freuler). Die Schlüsselüber- und –rückgabe erfolgt durch den Abwart.

Festwirtschaft

Bei öffentlichen Festwirtschaften sind die Vorschriften des Gastwirtschaftsgesetzes massgebend. Anlaufstelle für die Patenterteilung ist die Gemeinderatskanzlei.

Gebühren

Für die Benützung der Räumlichkeiten werden folgende Gebühren erhoben:

Trauungslokal (Einheimische)
Fr. 100.00

Trauungslokal (Auswärtige)
Fr. 150.00

Trauungslokal und Kellerraum (Einheimische)
Fr. 250.00

Trauungslokal und Kellerraum (Auswärtige)
Fr. 300.00

Kellerraum tagsüber bis 2 Stunden (Einheimische)
Fr. 150.00
Kellerraum tagsüber bis 2 Stunden (Auswärtige)
Fr. 250.00

Kellerraum für externe Veranstaltungen, Vereine, Institutionen, 
Organisationen (Einheimische)
Fr. 250.00
Kellerraum für externe Veranstaltungen, Vereine, Institutionen, 
Organisationen (Auswärtige)
Fr. 350.00
Kellerraum für Private (Einheimische)
Fr. 400.00

Kellerraum für Private (Auswärtige)
Fr. 500.00

Sitzungszimmer für externe Kurse und Tagungen (1 Zimmer)
Fr. 150.00 pro Tag
   für jedes weitere Zimmer
Fr. 100.00 pro Tag

Ganzes Haus für grössere externe Kurse, Tagungen, Veranstaltungen
Fr. 500.00

Kulturveranstaltungen Gemeinde

 gratis

Als einheimisch gilt, wer gesetzlichen Wohnsitz bzw. Vereins- oder Geschäftssitz in der Politischen Gemeinde Eschenbach SG hat. Der Tarif für Einheimische kommt bei Trauungen zur Anwendung, wenn mindestens eine der zu trauenden Personen dieses Kriterium erfüllt. Bei übrigen privaten Benützungen gilt der Einheimischen-Tarif, wenn die Organisation und Hauptverantwortung bei einer am Anlass anwesenden einheimischen Person liegt.
Besondere Vereinbarungen
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